
 
 
 
 
 
 
 

Anschlussnutzungsvertrag  
 

Mittelspannung 
 
 

 
 
 
 
 Stadtwerke Fellbach GmbH                    (Netzbetreiber) 

Zwischen  
 Ringstraße 5, 70736 Fellbach 
  
  

  

  
  
  
  

                             (Anschlussnutzer) 

und  

 Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

  

 HRB      Amtsgericht 

   
 
 

Entnahmestelle  

Zählpunktbezeichnung:  

Zähler-Nr. bei Vertragsbeginn  

Spannungsebene der Übergabestelle:  

Spannungsebene der Messung:  

Netzanschlusskapazität gemäß 
Netzanschlussvertrag: kVA 

Vertragsbeginn:  
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Grundlagen 

Der Netzbetreiber betreibt ein Stromverteilungsnetz und gewährt die Anschlussnutzung auf der 
Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes vom 07. Juli 2005 (EnWG), der 
Stromnetzzugangsversorgung vom 25. Juli 2005 (StromNZV) sowie der Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 
Elektrizitätsversorgung in Niederspannung vom 01.11.2006 (NAV) dem Anschlussnutzer 
diskriminierungsfrei nach Maßgabe dieses Vertages.  

 

 

1. Vertragsgegenstand 

1.1 Der Anschlussnutzungsvertrag regelt die wechselseitigen Rechte und Pflichten zwischen 
dem Anschlussnutzer und dem Netzbetreiber anlässlich der Nutzung des Anschlusses an 
der bezeichneten Entnahmestelle zum Zwecke des Strombezugs durch den 
Anschlussnutzer.  

1.2 Die entgeltpflichtige Netznutzung sowie der Anschluss von Eigenerzeugungsanlagen sind 
nicht Gegenstand dieses Vertrages. Die Netznutzung wird in einem separaten Netznutzungs- 
oder Lieferantenrahmenvertrag geregelt. Der Anschluss von Eigenerzeugungsanlagen 
erfolgt im Rahmen eines gesondert zu vereinbarenden Einspreisevertrages nach Maßgabe 
der einschlägigen Regelungen und technischen Bedingungen. 

 

2 Voraussetzungen der Anschlussnutzung  

Der Netzbetreiber gewährt dem Anschlussnutzer die Nutzung des Anschlusses unter der 
Voraussetzung, dass 

• der Anschlussnutzer einen Vertrag über die Lieferung elektrischer Energie abgeschlossen 
hat und die Entnahmestelle einem Bilanzkreis entsprechend § 4 Abs. 3 StromNZV 
zugeordnet ist und 

• eine Netznutzungsregelung nach § 1 Abs. 2 dieses Vertrages besteht sowie 

• ein Netzanschlussvertrag zwischen Netzbetreiber und Anschlussnehmer gemäß Punkt 6 
dieses Vertrages abgeschlossen ist. 

 

3. Qualität und Umfang der Stromentnahme 

3.1. Der Netzbetreiber trägt im Rahmen der vertraglichen Regelung dafür Sorge, dass der An-
schlussnutzer Drehstrom im Rahmen der Vorgaben Punkt 6 des Vertrages mit einer Span-
nung von etwa 10 kV entnehmen kann. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz.  

3.2. Spannung und Frequenz werden möglichst gleich bleibend gehalten, so dass allgemein 
übliche Verbrauchsgeräte einwandfrei betrieben werden können. Stellt der Anschlussnutzer 
höhere Anforderungen an die Spannungsqualität, so obliegt es ihm selbst, Vorkehrungen 
zum störungsfreien Betrieb seiner Geräte und Anlagen zu treffen. 

 

 

4. Ersatzbelieferung mit elektrischer Energie 

4.1 In § 4 Abs. 3 StromNZV ist geregelt, dass die Entnahmestelle in ein vertraglich begründetes 
Bilanzkreissystem einbezogen ist, wobei jede einzelne Entnahmestelle genau einem 
Bilanzkreis zuzuordnen ist. 
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4.2 Ist die Entnahmestelle des Anschlussnutzers keinem Bilanzkreis zugeordnet, z.B. weil kein 
Stromliefervertrag mit einem Stromlieferanten besteht oder weil keine gültige 
Vertragsbeziehung zwischen dem Verteilnetzbetreiber und dem Stromlieferanten zur 
Abwicklung von Energielieferungen über die Entnahmestelle besteht, so wird der 
Anschlussnutzer im Wege der Ersatzbelieferung in der jeweiligen Spannungsebene analog  
§ 38 EnWG längstens für 3 Monate von dem Unternehmen beliefert, welches nach § 36 
Absatz 2 EnWG die Grundversorgungspflicht im Netzgebiet des Netzbetreibers abdeckt. 

4.3 Der Netzbetreiber benachrichtigt den Grundversorger darüber, dass und zu welchem 
Zeitpunkt die Entnahmestelle in die Ersatzbelieferung fällt.  

 

5. Pflichten des Anschlussnutzers 

5.1. Der Anschluss von Eigenanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Dieser kann den 
Anschluss von der Einhaltung der von ihm festgelegten Maßnahmen zum Schutz vor 
Rückspannungen abhängig machen. Es ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass von der Eigenanlage keine schädlichen Rückwirkungen in das 
Elektrizitätsversorgungsnetz möglich sind. 

5.2. Die Anschlussnutzung hat zur Voraussetzung, dass der Gebrauch der Elektrizität mit einem 
Verschiebungsfaktor von cos φ = 0,9 induktiv erfolgt. Überschreitet der Anschlussnutzer 
diese vorgegebenen Grenzen, kann der Netzbetreiber nach seiner Wahl 
Kompensationseinrichtungen verlangen oder die zusätzliche Blindleistung in Rechung 
stellen.  

5.3. Anlagen und Verbrauchsgeräte sind so zu betreiben, dass Störungen Dritter sowie störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind. 

 

6. Netzanschluss und Leistungsbereitstellung 

Der Netzanschluss und die Leistungsbereitstellung an der netzseitigen Übergabestelle sind im 
Netzanschlussvertrag mit dem Anschlussnehmer (Grundstückseigentümer) geregelt. Die im 
Netzanschlussvertrag zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber vereinbarte 
Netzanschlusskapazität darf an einem Anschlusspunkt nicht überschritten werden. Bei mehreren 
Anschlussnutzern darf die Summe der in Anspruch genommenen Leistung an einem 
Anschlusspunkt nicht höher sein, als die im Netzanschlussvertrag vereinbarte maximale Leistung. 
Im Übrigen sind die entsprechenden im Netzanschlussvertrag vereinbarten technischen 
Regelungen einzuhalten. 

 

7. Besondere technische Bedingungen 

Besondere technische Bedingung ist die Technische Richtlinie „Transformatorstationen am 
Mittelspannungsnetz“ mit Ergänzungen der EnBW Regional AG. Der Anschlussnutzer ist 
verpflichtet, die technische Regelung zu beachten und einzuhalten. Diese sind auf der Seite der 
Stadtwerke Fellbach GmbH unter www.netze.stadtwerke-fellbach.de veröffentlicht. 

 

8.  Messung und Ablesung 

8.1. Soweit keine anderweitige Vereinbarung im Sinne von § 21 b EnWG getroffen wurde, ist in 
diesem Fall der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber. Der Netzbetreiber als Messstellen-
betreiber ist für den Einbau, den Betrieb und die Wartung von Messeinrichtungen sowie die 
Messung der gelieferten Energie verantwortlich. Er kann einen Dritten mit der Erfüllung die-
ser Aufgaben beauftragen.  
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8.2. Die Messung erfolgt durch eine registrierende ¼-h-Leistungsmessung. Die Übermittlung der 
Messdaten erfolgt über Zählerfernauslesung. Für diese Zwecke installiert der Netzbetreiber 
standardmäßig Geräte, die eine Funkübertragung der Zählerdaten ermöglichen. Sollte in 
Ausnahmefällen die Einrichtung einer solchen Funkübertragung nicht möglich sein (Funklö-
cher, keine Möglichkeit zum Anbringen einer Antenne etc.), wird der Netzbetreiber den An-
schlussnehmer unterrichten. In diesen Ausnahmefällen muss der Anschlussnehmer ein hier-
für geeigneter Telekommunikationsanschluss ohne zeitliche Beschränkung sowie ggf. ein 
230-V-Anschluss zur Verfügung stehen. Der Netzbetreiber teilt dem Anschlussnehmer auf 
Anfrage die diesbezüglichen technischen Bedingungen (Abstände der jeweiligen Anschlüs-
se, Anschlüsse zum Zählerplatz, etc.) mit. Die Nutzung dieser Anschlüsse ist für den Netz-
betreiber kostenlos. Die Fernauslesung muss grundsätzlich vor Aufnahme der Belieferung 
zur Verfügung stehen. Bei Nichtfertigstellung gehen Kosten des zusätzlichen Aufwandes zu 
Lasten des Anschlussnehmers, es sei denn, der Netzbetreiber hat die Verzögerung zu ver-
treten. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Messeinrichtung durch einen Beauftragten able-
sen zu lassen, wenn weder ein GSM-Modem zur Verfügung steht noch ein Telekommunika-
tionsanschluss betrieben werden kann. 

8.3. Der Messstellenbetreiber bestimmt Art, Zahl und Größe von Mess- und Steuereinrichtungen 
nach Vorgaben des Netzbetreibers; die Bestimmung muss unter Berücksichtigung netzwirt-
schaftlicher Belange zur Höhe des Verbrauchs in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

8.4. Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Ver-
kehrsfehlergrenzen und ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt 
eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Netzbetreiber die Daten für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und 
des der Beseitigung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraumes oder aufgrund des Vor-
jahreswertes durch Schätzung, soweit aus Parallelmessungen vorhandene Messwerte keine 
ausreichende Verlässlichkeit bieten. Die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu be-
rücksichtigen. Ist die Größe des Fehlers bei der Messeinrichtung eines Anschlussnutzers mit 
einer registrierenden ¼-h-Leistungsmessung nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
solche Messeinrichtung nicht an, so erfolgt die Ermittlung von Ersatzwerten für fehlende oder 
unplausible Werte entsprechend dem VDN Metering Code 2006 und deren Nachfolgerege-
lungen. 

8.5. Für Kunden, die nach Lastprofilverfahren beliefert werden, werden die Messeinrichtungen 
vom Beauftragten des Netzbetreibers oder auf Verlangen des Netzbetreibers vom Kunden 
selbst in möglichst gleichen Zeitabständen, die 12 Monate nicht wesentlich überschreiten 
dürfen, nach einem vom Netzbetreiber festzulegenden Turnus abgelesen. 

 Außerhalb der turnusmäßigen Ablesung, insbesondere bei einem Lieferantenwechsel, bei 
Ein- oder Auszug des Kunden, bei Beendigung des Rahmenvertrags oder bei einer wesentli-
chen Änderung des Bedarfs, kann der Netzbetreiber Zwischenablesungen veranlassen, den 
Verbrauch im Wege der rechnerischen Abgrenzung ermitteln oder diesen auf der Grundlage 
der letzten Ablesung schätzen. Hierbei sind die tatsächlichen Verhältnisse angemessen zu 
berücksichtigen. 

8.6. Der Anschlussnutzer hat das Recht, zu Kontrollzwecken zusätzlich eigene Mess- und 
Steuereinrichtungen in Abstimmung mit dem Netzbetreiber auf eigene Kosten einbauen zu 
lassen. Diese Messeinrichtungen sind nicht in Besitz des Netzbetreibers und die Messdaten 
dieser Einrichtungen werden nicht zur Abrechnung herangezogen.  

8.7. Bei Feststellung einer Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder Fehlern in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrages ist der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag zu 
erstatten oder nach zu entrichten. Ansprüche sind auf den der Feststellung des Fehlers 
vorausgehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf 
längstens drei Jahre beschränkt. 
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9. Unterbrechungen der Anschlussnutzung 

9.1. Soweit der Netzbetreiber durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung 
ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, an der Abnahme der Energie des Lieferan-
ten oder an der Abgabe der Energie an den Anschlussnutzer gehindert ist, ruhen die Ver-
pflichtungen der Vertragspartner aus diesem Vertrag solange, bis die Hindernisse beseitigt 
sind. Gleiches gilt im Falle von Störungsbeseitigungen-, Wartungs- und Instandhaltungsar-
beiten. 

9.2. Der Netzbetreiber hat den Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unterbrechung der An-
schlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Bei kurzen Unterbrechungen 
ist er zur Unterrichtung des Anschlussnutzers nur verpflichtet, soweit dieser zur Vermeidung 
von Schäden auf ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen ist und dies dem Netzbetreiber 
unter Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt hat. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, 
wenn die Unterrichtung  

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu 
vertreten hat oder 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde 

In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf Nach-
frage nachträglich mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden 
ist. 

9.3. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anschlussnutzung und die damit verbundenen Dienst-
leistungen ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder –
nutzer den Bestimmungen dieses Vertrages bzw. der Niederspannungsanschlussverordnung 
zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um  

1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von  
erheblichem Wert abzuwenden, 

2.  die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der  
 Messeinrichtungen zu verhindern oder 

3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer oder  
 störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter  
 ausgeschlossen sind. 

9.4. Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflich-
tung trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzanschluss und die Anschluss-
nutzung vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der An-
schlussnehmer oder -nutzer darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen nachkommt. 

9.5. Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des Anschlussnutzers die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem Anschlussnutzer gegenüber 
hierzu vertraglich berechtigt ist und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Unterbrechung gegenüber dem Netzbetreiber glaubhaft versichert und den Netzbetreiber 
von sämtlichen Schadensersatzansprüchen freistellt, die sich aus einer unberechtigten Un-
terbrechung ergeben können; dabei ist auch glaubhaft zu versichern, dass dem Anschluss-
nutzer keine Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbre-
chung der Anschlussnutzung entfallen lassen. 

9.6. Der Netzbetreiber wird die Anschlussnutzung unverzüglich wieder ermöglichen, sobald die 
Gründe für die Beendigung entfallen sind und der Anschlussnutzer die Kosten der Einstel-
lung und der Wiederaufnahme der Anschlussnutzung ersetzt hat. 
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10. Zutrittsrecht 

Der Anschlussnutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen 
Beauftragten des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zum Grundstück und 
zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen und 
Messeinrichtungen, zur Ablesung der Messeinrichtung oder zur Unterbrechung des Anschlusses 
und der Anschlussnutzung erforderlich ist. Eine vorherige Benachrichtigung ist in den Fällen des 
Punktes 8 Abs.3 nicht erforderlich. 

 

11. Haftungsbestimmungen  

Der Netzbetreiber haftet für Schäden, die dem Anschlussnutzer durch Unterbrechung der Elektrizi-
tätsversorgung oder durch oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen, 
nach Maßgabe des § 18 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss 
und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsan-
schlussverordnung - NAV) vom 01.11.2006 in ihrer jeweils geltenden Fassung. Die NAV ist auf der 
Internetseite des Netzbetreibers veröffentlicht. Bei In-Kraft-Treten einer Nachfolgeregelung wie 
beispielsweise die Mittelspannungsanschlussverordnung gilt diese. 

Die gesetzliche Haftung bleibt im Übrigen unberührt.  

 

12. Kündigungsrechte und Vertragsdauer 

12.1. Der Anschlussnutzungsvertrag tritt zum vereinbarten Zeitpunkt in Kraft und läuft auf unbe-
stimmte Zeit. Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der Anschlussnutzer die An-
schlussnutzung einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen. 

12.2  Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 der NAV endet 
das Anschlussnutzungsverhältnis mit der Beendigung des Netzanschlussvertrages. 

12.3. Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 der NAV berechtigt, das Netzanschluss-
verhältnis fristlos zu kündigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, wenn die Vor-
aussetzungen zur Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung wieder-
holt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 24 Abs. 2 der NAV ist der Netz-
betreiber zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wur-
de; § 24 Abs. 2 Satz 2 der NAV gilt entsprechend. 

 

13. Schlussbestimmungen 

13.1. Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Regelungen getroffen wurden, gelten ergän-
zend die Bestimmungen der der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzan-
schluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspan-
nungsanschlussverordnung – NAV) vom 01.11.2006 in der jeweils gültigen Fassung ent-
sprechend. Die NAV ist auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlicht. Bei In-Kraft-
Treten einer Nachfolgeregelung wie beispielsweise die Mittelspannungsanschlussverord-
nung gilt diese.  

13.2. Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können auf Dritte übertragen werden, sofern die 
technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des eintretenden Dritten gewährleistet ist. 

13.3. Sollten einzelne Bestimmungen des Anschlussnutzungsvertrages unwirksam oder undurch-
führbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. Die Vertrags-
partner verpflichten sich, die ungültigen oder undurchführbaren Bestimmungen durch ande-
re, ihrem wirtschaftlichem Erfolg möglichst gleichkommende zu ersetzen. Dies gilt entspre-
chend bei unbeabsichtigten Regelungslücken. 
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13.4. Sollten sich sonstige für das Vertragsverhältnis bestimmende Umstände wesentlich ändern, 
insbesondere Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen bzw. Schaffung neuer Branchen-
standards, so werden die Vertragsparteien den Vertrag baldmöglichst den geänderten Rah-
menbedingungen anpassen. Kommt eine Vertragsanpassung trotz Verhandlung nicht inner-
halb von 2 Monaten nach Eingang eines entsprechenden Angebots beim Vertragspartner zu 
Stande, so kann der Vertrag durch beide Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat 
zum Ablauf des folgenden Monats gekündigt werden. Der Netzbetreiber ist zu einer einseiti-
gen Vertragsanpassung berechtigt, wenn dies zur Umsetzung von Anordnungen oder Fest-
legungen der Regulierungsbehörde erforderlich ist. 

13.5. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen sowie die 
Kündigung oder Aufhebung des Vertrages bedürfen soweit vorstehend nichts Abweichendes 
bestimmt ist zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dieses Schriftformerfordernis gilt auch für 
Vereinbarungen bezüglich dieser Schriftformklausel. 

13.6. Der Netzbetreiber verarbeitet und speichert unter Berücksichtigung der geltenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen die für die Vertragsdurchführung notwendigen Daten. Er ist 
berechtigt, diese Daten an Dritte in dem Umfang -weiterzugeben, in welchem es zur ord-
nungsgemäßen Durchführung dieses Vertrages erforderlich ist. Der Anschlussnutzer erklärt 
hierzu sein Einverständnis.  

13.7. Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung. 

13.8. Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung des Vertrages. 

13.9. Die in diesem Vertrag genannten Anlagen sind in ihrer jeweiligen Fassung Bestandteile die-
ses Vertrages. 

 
 
 
 
Fellbach,                
Ort, Datum        Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
                 
(Unterschrift des Netzbetreibers)      (Unterschrift und Stempel des Anschlussnutzers) 
 
 
 
 
 
Anlage 
 
Anlage 1  Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und  
   dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung  
   vom 01.11.2006 (NAV) 
 
 


